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 Veröffentlicht am 12.07.1994

Norm

MuSchG 1990 §2

Rechtssatz

Die deutsche Lehre und Rechtsprechung geht von einem relativen objektiven Neuheitsbegri3 aus: Die O3enbarung

mag zwar wo immer, also auch im Ausland, erfolgt sein, entscheidend ist, daß sie den einschlägigen inländischen

Fachkreisen (Berufsmäßigen Mustergestaltern, daneben aber auch den Herstellern und Händlern, von denen ein

Überblick über den vorbekannten Formenschatz erwarten werden darf, bekannt war oder bei zumutbarer Betrachtung

bekannt sein konnte.
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